
1305 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (748 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem Be~timmungen 
über die Ausschreibung bestimmter leitender 
Funktionen getroffen werden (Ausschrei-

bungsgesetz) 

stimmig, im übrigen- einstimmig - beschlossen, 
dem Hohen Hause die Annahme des Gesetzent­
wurfes unter Berücksichtigung der vom Unter­
ausschuß vorgeschlagenen Abänderungen sowie 
von Abänderungsvorschlägen der Abgeordneten 
Dr. Tu 11, Mon d 1, Dr. Sc h m i d t und Dolftor 
P rad e r zu empfehlen. 

Ferner traf der Verfassungsausschuß folgende 
Feststellungen: 

Zu § 1: 

Eine bisher bestehende weitergehende Aus­
schreibun1;spräxis soll durch die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes nicht eingeschränkt wer­
den. 

'Vorliegender Gesetzentwurf sieht vor, daß der 
Betrauung einer Person mit der Leitung der im 
Gesetz genannten Dienststellen und Dienststellen­
teile des Bundes eine Ausschreibung voranzugehen 
hat. Bei jenenZentralstellen, in deren Bereich 
die Betrauung mit der ausgeschriebenen Funk­
tion wirksam werden soll, sind für jeden ein­
zelnen Fall Kommissionen in der im Gesetzent­
wurf vorgesehenen Zusammensetzung- zu bestel­
len, die der obersten Dienstbehörde ein Gut­
achten über die Eignung der Bewerber zu er-
statten haben. Zu §§ 4 ff.: 

- Der Verfassungs ausschuß hat die Regierungs- Der Ausschuß hat die Frage eingehend geprüft, 
vorlage am 6. Juni 1973 erstmalig in Verhand- ob die Mitglieder der Kommission sowie die 
lung gezogen und einen Unterausschuß gewählt, Kommission als Ganzes bei Besorgung der ihnen 
dem von der SPö die Abgeordneten DDr. H e- (ihr) durch das vorgesehene Gesetz übertrage­
seI e, Dr. F 1 eis c h man n, Dr. Tu 11 und nen Aufgabenaus'drücklich von jeder Weisungs- -
Robert W eis z, von der öVP die Abgeordneten pflicht ausgenommen werden soll(en). Der Aus­
Dr. :8'1 e n k, Dr. Er mac 0 r a und Dr. Ga s- schuß ist zu dem Ergebnis gelangt, daß bereits 
per s chi t z und von der FPö der Abgeordnete nach der geltenden Rechtslage die Kommission 
Dr. Sc h m i d t angehörten. und ihre Mitglieder weisungsfrei sind. 

Der Unterausschuß hat die Vorlage in zwei Die Kommission hat nämlich der obersten 
Sitzungen beraten. Dienstbehörde ein "Gutachten" über die Eig-

Am 15. Oktober 1974 hat der Verfassungsaus- nung der Bewerber zu erstatten. Wer ein Gut­
schuß die Regierungsvorlage neuerlich in Ver- achten erstattet, ist Gutachter (Sachverständiger): 
handlung gezogen und den Bericht des Unter- Sachverständige sind Personen oder Personen­
ausscht.tsses entgegengenommen. Nach einer De- gemeinschaften, die -auf Grund emeshesonäeren 
batte, in 'der die Abgeordneten Dr. Tu 11, Dok- fachlichen Wissens über für die Entscheidung er­
tor S c h m i d t, Dr. Er mac 0 r a, S t 0 h s, hebliche Tatsachen Auskunft zu erteilen in der 
Dr. Heirtz Fis ehe r, Dr. P rad e r, 0 f e n- Lage sind (Herrnritt, Das Verwaltungsverfahren, 
böe k und der Ausschußobmann sowie Staats- S. 100 f.). Jeder Gutachter (Sachverständiger), 
sekretär Lau sec k e r das Wort ergriffen, hat der von einer Behörde herangezogen wird, steht 
der Ausschuß ..,- hinsichtlich der Bestimmungen unabdingbar unter Wahrheitspflicht (Erkenntnis 
des § 1 lit. kund n sowie des § 6 Abs. 6 mehr- des Verfassungsgerichtshofes vom 11. März 1965, 
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Slg.Nr. 4929; siehe auch Art. IX des Einführungs­
gesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen). 
Keinem Gutachter (Sachverständigen) darf daher 
in bezug auf die Ausübung seiner amtlichen Gut­
achtertätigkeit eine Weisung erteilt werden. Wird 
sie ihm jedoch erteilt, so ist er nach der gelten­
den Rechtslage berechtigt und verpflichtet, die 
Befolgung dieser Weisung unter Hinweis auf 

DDr. Hesele 
Berichterstatter 

seine Wahrheitspflicht abzulehnen (Art. 20 Abs. 1 
letzter Satz B-VG). 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ver­
fassungsa·usschuß somit den An t rag, der Na­
tionalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n 
G es e t zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu-
stimmung erteilen. . 

Wien, am 15. Oktober 1974 

Thalhammer 
Obmann 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1974, 
mit dem Bestimmungen über die Ausschrei­
bung bestimmter leitender Funktionen ge­

troffen werden (Ausschreibungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Betrauung einer Person mit der Lei­
tung einer der folgenden Dienststellen (Dienst­
stellenteile) hat eine Ausschreibung voranzu-
gehen: '.» 

a) im Bereiche sämtlicher ZentralstelIen mit 
Ausnahme der Präsidentschaftskanzlei und 
der Parlamentsdirektion : 
1. Sektionen, 
2. Gruppen, 
3. Abteilungen, 
4 .. sonstige·. organisatorische Einheiten,. die 

den unter Z. 1 bis 3 erwähnten gleich­
zuhalten sind; 

b) im Bereiche des Bundeskanzleramtes: 
1. österreichisches Staatsarchiv, 
2. österreichisches Statistisches Zentralamt, 
3. österreichische Staatsdruckerei; 

c) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Inneres: 
Sicherheitsdirektionen; 

d) im Be'reiche des Bundesministeriums für 
Justiz: . 
Generalprokuratur; 

e) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst: 
1. Burtdestheater im' Sinne des Bundes­

theaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/ 
1958, 

2. Hofmusikkapelle, 
3. österreichischer Bundesverlag für Unter­

richt, Wissenschaft. und Kunst; 

f) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung: 
1. Zentral anstalt für Meteorologie und 

Geodynamik, 
2. österreich ische Nationalbibliothek, 
3. Bibliotheken an den wissenschaftlichen 

Hochschulen, 
4. Bundesdenkmalamt, 
5. Staatliche Sammlungen, 
6. Museen; 

g) im Bereiche des Bundesministeriums für 
soziale' Verwaltung: 
1. Landesinvalidenämter, 
2.0bereinigungsamt, 
3. Landesarbeitsämter; 

h) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Finanzen: 
1. Zentralbesoldungsamt, 
2. Finanzlandesdirektiönen; 

_ 3. Finanzproküratur, 
4. österreichisches Postsparkassenamt, 
5. Generaldirektion für die österreichischen 

Salinen, 
6. Hauptpunzierungs- und Probieramt, 
7. Hauptmünzamt, 
8. Verwertungsstelle des österreichischen 

Branntweinmonopols, 
9. österreichische Glücksspielmonopolver­

waltung; 
i) im Bereiche des Bundesministeriums für 

Land- uild Forstwirtschaft: 
österreichische Bundesforste; 

j) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie: 
österreichisches Patentamt; 

k) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Verkehr: 
1. Post- und Telegraphendirektionen, 
2. Bundesamt für Zivilluftfahrt, 
3. Amt für Schiffahrt; 

). 
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1) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung : 
1. Armeekommando, 
2. Korpskommanden, 
3. Landesverteidigungsakademie, 
4. Theresianische Militärakademie, 
5. Heeresgeschichtliches Museum; 

m) im Bereiche des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik: 
1. Bundesgebäudeverwaltung, 
2. Bundesamt für Eich- und Vermessungs-

wesen, 
3. Burghauptmannschaft Wien, 
4. Schloßhauptmannschaft Schönbrunn, 
5. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 

Arsenal, . 
6. Technisches Museum für Industrie und 

Gewerbe, 
7. Bundesstrombauamt; 

n) im Bereiche sämtlicher 'Ressorts: 
ieitung einer Bundesdienststelle, bei der 
mehr als 50 Bedienstete beschäftigt sind, 
mit Ausnahme des- Wirtschaftskörpers 
"österreichische Bundesbahnen" und jener 
Dienststellen im Bereiche des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung, durch 
deren Ausschreibung militärische Geheim­
nisse verletzt werden: könnten. 

§ 2. (1) Die Ausschreibung hat jene oberste 
Dienstbehörde zu veranlassen, in deren Bereich die 
Betrauung mit einer Funktion wirksam werden 
soll. Sie hat neben den im Gehaltsüberleitungs­
gesetz, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fassung der 
ersten Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970, 
BGBl. Nr. 243, genannten allgemeinen Anstel­
lungserfordernissen jene besonderen Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu enthalten, die im Hinblick 
auf die Erfüllung der mit der ausgeschriebenen 
Funktion verbundenen Aufgaben von den Be­
werbern erwartet werden. Darüber hinaus hat 
sie über die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche 
des Inhabers der ausgeschriebenen Funktion Auf­
schluß zu geben. 

(2) Die Ausschreibung hat möglichst drei Mo­
nate vor, spätestens jedoch innerhalb eines Mo­
nates nach Freiwerden der Funktion zu erfolgen. 
Wird eine Funktion neubegrundet, so hat die 
Ausschreibung innerhalb eines Monates ab dem 
Zeitpunkt· der diesbezüglichen organisatorischen 
Maßnahme zu erfolgen. 

(3) Die Ausschreibung hat nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Amts­
blatt zur Wiener Zeitung zu erfolgen. Sie kann 
daneben auch auf andere geeignete Weise ver­
lautbart werden. 

(4) Für die überreichung der Bewerbungs­
gesuche ist eine Frist zu setzen, die nicht weniger 
als einen Monat betragen darf. 

§ 3. (1) Bewerber um eine der im § 1 angeführ­
ten Funktionen haben in ihrem Bewerbungs­
gesuch die Gründe anzuführen, die sie für die 
Bekleidung dieser Funktion als geeignet erschei-
nen lassen. . 

(2) Die Bewerbungsgesuche sind unmittelbar 
an jene oberste Dienstbehörde zu richten, die die 
Funktion ausgeschrieben hat. 

§ 4. (1) Bei jenen ZentralstelIen, in deren Be­
reich die Betrauung mit einer Funktion wirksam 
werden soll, sind für jeden einzelnen Fall Kom­
inissionen einzurichten, die die eingelangten Be­
werbungsgesuche, insbesondere die gemäß § 3 
Abs. 1 darin anzuführenden Gründe, zu prüfen 
und sich - soweit erforderlich, im Rahmen 
einer persönlichen Aussprache mit dem Bewer­
ber - einen Eindruck über die Gesamtpersön­
lichkeit des Bewerbers zu verschaffen haben. 

(2) Die Kommissionen haben nach Durchfüh­
rung der erforderlichen Erhebungen und unter 
Berücksichtigung von deren Ergebnissen der ober­
sten Dienstbehörde ein begründetes Gutachten 
über das Maß der Eignung der Bewerber für die 
Betrauung mit der ausgeschriebenen Funktion 
zu erstatten. 

(3) Die Eignung ist insbesondere auf Grund 
der bisherigen Berufserfahrung und einschlägi~ 
gen Verwendung der Bewerber, ihrer Fähigkeit 
zur Menschenführung, ihrer organisatorischen 
Fähigkeiten und - wenn der Bewerber bereits in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
steht - auf Grund der Dienstbeurteilung und 
des Dienstranges Jestzustellen. 

§ 5. (1) Die Kommission hat aus vier Mit­
gliedern zu bestehen. Zwei Mitglieder sind vom 
Leiter jener obersten Dienstbehörde, in deren 
Wirkungsbereich die Betrauung mit einer Funk­
. tion wirksam werden soll, eines von der· in Be­
tracht kommenden Gewerkschaft des öffentlichen 
Dienstes und eines von dem Zentralausschuß, in 
dessen Bereich die Betrautmg mit einer Funktion 
wirksam werden soll, zu entsenden. 

(2) Bedienstete, die außer Dienst gestellt wur­
den, ferner Bedienstete, gegen die ein Disziplinar­
verfahren eingeleitet wurde oder in deren Stan­
des ausweis eine nicht gelöschte Disziplinarstrafe 
eingetragen ist, dürfen nicht in die Kommission 
entsendet werden. 

§ 6. (1) Auf das Verfahren der Kommission 
sind die Bestimmungen der §§ 6 Abs. 1, 7, 13 
bis 16 sowie 18 bis 33 des Allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes 1950 sinngemäK anzu­
wenden. 

(2) Der Leiter jener obersten Dienstbehörde, 
in deren Wirkungsbereich die Betrauung mit einer 
Funktion wirksam werden soll, hat anläßlich der 
Entsendung gemäß § 5 Abs. 1 eines der von ihm 
namhaft gemachten Mitglieder zum Vorsitzenden 
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der Kommission zu bestimmen. Die Sitzungen 
der Kommission sind von deren Vorsitzenden 
einzuberufen und vorzubereiten. 

(3) Zur Beschlußfähigkeit der Kommission ist 
die Anwesenheit sämtlicher gemäß § 5 Abs. 1 
entsendeter Mitglieder erforderlich. 

(4) Die Kommission hat ihre Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit zu fassen. Eine Stimmenthal­
tung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(5) Bei der Abstimmung hat als erster der vom 
Zentralausschuß, sodann der von der Gewerk­
schaft entsendete Vertreter seine Stimme abzu­
geben; der Vorsitzende hat als letzter abzustim­
men. 

(6) Die Kommission hat ihr Gutachten gemäß 
§ 4 Abs. 2 innerhalb von drei Monaten ab dem 
Ablauf der Bewerbungsfrist (§ 3 Abs. 3) der 
obersten Dienstbehörde zu erstatten. Das Gut­
achten hat auch die Meinung jener Mitglieder 
der Kommission zu enthalten, die bei der Ab­
stimmung in der Minderheit geblieben sind. 

(7) Steht der Bewerber in einem Dienstver­
hältnis zum Bund, so hat die Kommission das 
Recht, -in seinen Standesausweis (Personalakt) so­
wie in seine Dienstbeschreibungen und Dienst­
beurteilungstabellen Einsicht zu nehmen. 

(8) Für die Sacherfordernisse und die Besor­
gung der Verwaltungsgeschäfte, die mit der Tä-

tigkeit der Kommission verbunden sind, ist bei 
der zuständigen. obersten Dienstbehörde vorzu­
sorgen. 

(9) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsführung der Kommission sind von der 
Bundesregierung durch Verordnung in einer Ge-
schäftsordnung zu erlassen. . i 

§ 7. Dem Bewerber' erwächst durch die Ein­
bringung des Bewerbungsgesuches kein ,Rechts­
anspruch auf Betrauung mit der von ihm ange­
strebten Funktion. Er hat keine ParteisteIlung. 

§ 8. Die Bewerbungsgesuche und deren Aus­
wertung sind vertrauliCh zu behandeln. Ober sie 
ist gegen jedermann, dem gegenüber keine Ver­
pflichtung zu einer amtlichen Mitteilung besteht, 
strengstes Stillschweigen zu beobachten. 

§ 9. Soweit andere Bundesgesetze Bestimmun­
gen über die Ausschreibung von Funktionen oder 
von zur Besetzung gelangenden Dienstposten ent­
halten, bleiben diese Bundesgesetze unberührt. 

§ 10. (1) Dieses Bun,desgesetz tritt mit 1. Jän­
ner 1975 in Kraft. 

(2) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts ande­
res bestimmt ist (§ 6 Abs. 9); ist mit seiner Voll­
ziehung jeder Bundesminister insoweit betraut, 
als das von' ihm geleitete Bundesministerium 
oberste Dienstbehörde im Sinne von § 2 Abs. 1 
ist. 
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